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1 Planrechtliche Voraussetzungen 
 
Die Stadt Wasserburg a. Inn und die Gemeinden Edling, Eiselfing und Soyen besitzen 
einen von der Ortsplanungsstelle für Oberbayern ausgearbeiteten gemeinsamen Flä-
chennutzungsplan mit detailliertem Landschaftsplan, der mit Bescheid vom 03.08.2000 
vom Landratsamt Rosenheim genehmigt wurde. 
 
Dieser Plan wurde bisher 11 mal geändert. 
 
Nachdem in der Zwischenzeit in der Stadt Wasserburg weitere Flächenänderungen / 
Flächenausweisungen notwendig werden, muss der Flächennutzungsplan zum 12. Mal 
geändert werden. 
 
 
2 Regionaler und überregionaler Planungsbezug 
 
Die Stadt Wasserburg a. Inn liegt im nördlichen Bereich des Landkreises Rosenheim.  
 
Sie gehört zum Regierungsbezirk Oberbayern und zur Planungsregion Südostoberbay-
ern. 
 
In der Karte "Raumstruktur" des Regionalen Planungsverbandes wird die Stadt Wasser-
burg als Mittelzentrum (dargestellt als roter Punkt) ausgewiesen.  
 
Die Karte zeigt ebenfalls, dass die Stadt Wasserburg a. Inn von der grün dargestellten 
"Entwicklungsachse von überregionaler Bedeutung" durchzogen wird. 
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In der Karte "Gebietskategorie" des Regionalen Planungsverbandes Südostbayern wird 
Wasserburg a. Inn als "Ländlicher Teilraum im Umfeld der großen Verdichtungsräume" 
ausgewiesen. 
 
 

 
 

 
 
3 Anlass und Zielsetzung der Flächennutzungsplanänderung 
 
3.1 Stadt Wasserburg a. Inn Bereich Burgstall  
Im Bereich Burgstall möchte die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventinisten das be-
stehende Versammlungsgebäude (Fl.-Nr. 2101/3) neu errichten, da die derzeitigen 
Räumlichkeiten sanierungsbedürftig sind und nicht mehr den aktuellen Anforderungen 
Stand halten können. Da auch die Kirchengemeinde stark gewachsen ist, soll es zu  
einer Erweiterung des Kirchengebäudes kommen, was jedoch auf dem derzeitigen 
Grundstück von ca. 650 m² Größe und der sehr beengten Parkplatzsituation kaum zu 
realisieren ist. Durch einen Grundstückstausch mit einem angrenzenden landwirtschaft-
lichen Betrieb kann ein kirchliches Gemeindezentrum mit einer Kindertagesstätte reali-
siert werden.  
 
Die bestehenden Wohngebäude in diesem Bereich werden als Allgemeines Wohnge-
biet ausgewiesen, um die Siedlung strukturell festzulegen.  
 
Der bestehende Bereich „Fläche für den Gemeinbedarf“ wird wieder zu einer „Fläche für 
die Landwirtschaft“, um den Flächenverlust für den Landwirt zu kompensieren. 
 
Aus landesplanerischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen die geplante Änderung 
des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich. 
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3.2 Stadt Wasserburg a. Inn Bereich Tegernau, Nähe Alkorstr. 
 
Im Bereich der ehemaligen Traglufthalle / Tennisplätze südlich des Fit &Fun Sportge-
ländes in der Nähe der Alkorstr. in Wasserburg a. Inn soll die derzeit als „Fläche für die 
Landwirtschaft“ ausgewiesene Fläche, als gewerbliche Fläche (G) im Sinn des § 1 Abs. 
1 Nr. 3 BauNVO ausgewiesen werden.  
 
Eigentümerin des Grundstücks Fl.-Nr. 1099/3 ist die Pfarrkirchenstiftung St. Jakob, 
Wasserburg a. Inn. Es besteht ein Erbbaurecht bis zum 30.09.2041. Eigentümer des 
Erbbaurechts ist Herr Hans Enzinger, Alkorstr. 10, 83512 Wasserburg.  
 
In der unmittelbaren Umgebung befindet sich das Gewerbegebiet Tegernau.  
 
Mit der Ausweisung sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-
tung von verschiedenen gewerblichen Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden. Da-
mit wird besonders dem Belang des § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB Rechnung getragen.  
 
Die Fläche ist für eine weitere Entwicklung besonders geeignet, weil eine Erschließung 
über das vorgelagerte Straßen- und Kanalisationsnetz wirtschaftlich vorgenommen wer-
den kann. Zudem ist das Areal in der Entwicklungsplanung der Stadt Wasserburg a. Inn 
für eine weitere nachhaltige bauliche Entwicklung vorgesehen und geeignet, zumal hier 
wichtige Einrichtungen der Infrastruktur wie z.B. ÖPNV-Anschluss in fußläufig erreich-
barer Nähe vorhanden sind.  
 
Die Zufahrt zum Grundstück ist durch eine eingetragene Grunddienstbarkeit gesichert. 
 
Der Bedarf an einem Gewerbegrundstück ergibt sich aus der Nachfrage einiger Inter- 
essenten die derzeit im Gebiet der Stadt Wasserburg a. Inn nicht befriedigt werden kön-
nen. Weitere Grundstücke stehen für diesen Zweck nicht zur Verfügung, sodass die 
Ausweisung insoweit letztlich auch im Hinblick auf das Flächenspargebot zu rechtferti-
gen ist. 
 
 
 
4 Beschreibung der Flächennutzungsplanänderung 
 
4.1 Stadt Wasserburg a. Inn, Bereich Burgstall 
 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung befindet sich in Wasserburg a. 
Inn im Bereich Burgstall, ca. 1,5 km südlich des Stadtzentrums von Wasserburg und 
umfasst die Flurstücke Nr. 2101 Tfl., 2101/2 – 2101/9, 2101/10 Tfl., 2101/11, 2101/12, 
2102/4 Tfl., 2105/2 und 1168 Tfl, Gemarkung Wasserburg a. Inn.  
 
Im Bereich Burgstall ist im derzeit gültigen Flächennutzungsplan eine Fläche für den 
Gemeinbedarf vorhanden. Im Süden und Osten der Kirche befinden sich derzeit 5 
Wohngebäude und ein Doppelhaus mit Garagen. Nördlich davon, auf Fl.-Nr. 1172 gibt 
es einen landwirtschaftlichen Betrieb. Umgeben ist diese Siedlung von landwirtschaft-
lich genutzten Flächen. Die Erschließung erfolgt über die Salzburger Straße, sowie der 
Achatzstraße. Zur Salzburger Straße hin besteht zum Teil eine Eingrünung.  
 
Der Umgriff der Flächennutzungsplanänderung hat eine Größe von ca. 7.000 m². 
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• Verlegung und Vergrößerung der Fläche für den Gemeinbedarf, ca. 1.400 m² 
• Verlegung des Magdalenenwegs um ca. 7 m nach Osten, um ein größeres Bau-

grundstück als Fläche für den Gemeinbedarf zu generieren, ca. 350 m²  
• Festlegen der Einzelgebäude zu einem Allgemeinen Wohngebiet, ca. 4.600 m² 
• bestehende Fläche für den Gemeinbedarf zu einer „Fläche für die Landwirt-

schaft“ rückführen, ca. 650 m² 
 

 
 
 
Aus städtebaulicher Sicht ist die Änderung der Flächennutzung zu befürworten. Die 
neue Lage und Vergrößerung der Fläche für den Gemeinbedarf ist am östlichen Rand 
der Wohnbebauung klarer von der Wohnnutzung abgegrenzt. Die derzeitige von der 
Kirche genutzte Fläche, welche zu einer landwirtschaftlichen Fläche rückgewidmet wird, 
ist näher an dem zugehörigen landwirtschaftlichen Betrieb. Die bestehende Wohnbe-
bauung wird als solche als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt, dem die neue 
Bebauung Rechnung tragen muss und die erforderlichen Anforderungen einhalten 
muss.     
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4.2 Stadt Wasserburg a. Inn, Tegernau Nähe Alkorstr. 
 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung befindet sich in Wasserburg a. 
Inn ca. 2,5 km südwestlich des Stadtzentrums von Wasserburg und umfasst das Flur- 
Stück Nr. 1099/3, Gemarkung Wasserburg a. Inn.   
 
Der Bereich der Flächennutzungsplanänderung ist im derzeit gültigen Flächennutzungs-
plan als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen.  
 
Er grenzt im Norden an das Fit & Fun Sportzentrum, im Westen an ein Gewerbegebiet 
und im Süden und Osten befinden sich ebenfalls Flächen für die Landwirtschaft.  
 
Die Erschließung erfolgt über die Alkorstraße.  
 
Der Umgriff dieser Flächennutzungsplanänderung hat eine Größe von ca. 5.500 m². 

 
Davon entfallen  

• ca. 3.900 m²  auf Bauflächen, 
• ca. 1.600 m²  auf Grün- und Pflanzflächen (Ortsrandeingrünung) 

 
Aus städtebaulicher Sicht ist eine Ausweisung als Gewerbliche Fläche (G) vertretbar, 
weil die geplante Bebauung als südliche und östliche Anbindung zu sehen ist. 
 
Die Fläche wird süd-, west- und ostseitig durch eine intensive umrahmende, bereits be-
stehende Eingrünung in die Umgebung eingebunden, so dass es keine Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes gibt. 
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Anhang 
Orthofoto mit Umgriff der 12. Flächennutzungsplanänderung 
 

 
WASSERBURG A. INN, BURGSTALL 
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WASSERBURG A. INN, TEGERNAU, NÄHE ALKORSTR 
 
 


